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13.3.2.2 Besteuerung von Nutzniessung und Wohnrecht während der Nutzungsdauer
Die einkommenssteuerrechtlichen Folgen bestehender Nutzungsrechte (Nutzniessung, Wohnrecht)
unterscheiden sich danach, ob das Nutzungsrecht von der berechtigten Person selbst ausgeübt wird
(Selbstnutzung) oder, was nur im Fall der Nutzniessung möglich ist, eine Übertragung des
Ausübungsrechts an eine andere Person gegen Entgelt erfolgt (Ertragsnutzniessung).

13.3.2.2.1 Unentgeltliches Nutzungsrecht (kein periodisches Entgelt)
Bei Selbstnutzung (Nutzniessung, Wohnrecht):
Da die nutzungsberechtigte Person nicht mehr Eigentümerin der Liegenschaft ist, können Gründe wie die
fiskalische Förderung der Selbstvorsorge durch Eigentumsbildung und die Wohneigentumsförderung nicht
mehr geltend gemacht werden. Dies hat zur Folge, dass der Einschlag von 40% auf den Marktmietwert
nicht gewährt werden kann. Daher bildet der volle Marktmietwert der selbstgenutzten Wohnung bzw. des
Hauses Gegenstand der Einkommenssteuer bei der selbstnutzenden Person.

Hinweis (ab Steuerperiode 2016):
Gemäss § 6 Abs. 1 VO StG sind der Eigenmietwert und der Mietwert für das unentgeltliche Nutzungsrecht
zum Eigengebrauch unter Berücksichtigung der Förderung von Eigentumsbildung und Selbstvorsorge auf
mindestes 60% des Marktmietwertes festzulegen.

Bei Ertragsnutzniessung (nur bei Nutzniessung):
Im Gegensatz zum Wohnrecht muss die nutzniessungsberechtigte Person das ihr an der Liegenschaft
zustehende Nutzungsrecht nicht selbst ausüben. Der Nutzniesser kann das ihm überlassene Grundstück
auch vermieten oder verpachten oder sein Nutzniessungsrecht auf eine andere Person übertragen. Den
daraus resultierenden Ertrag hat die nutzniessungsberechtigte Person als Einkommen aus
unbeweglichem Vermögen zu versteuern.

13.3.2.2.2 Entgeltliches Nutzungsrecht (periodisches Entgelt)
Bei Einräumung des Nutzungsrechts (Nutzniessung, Wohnrecht) gegen periodische Leistungen vom
Nutzungsberechtigten an den Grundeigentümer liegt ein entgeltliches Nutzungsrecht vor.

Bei Selbstnutzung (Nutzniessung, Wohnrecht):
Beim Grundeigentümer sind die periodischen Leistungen einkommenswirksam (Art. 21 Abs. 1 Bst. a DBG;
§ 20 Abs. 1 Bst. a StG).

Bei Ertragsnutzniessung (nur bei Nutzniessung):
Wird die gegen periodische Leistungen errichtete Nutzniessung vom Nutzniesser nicht selbst ausgeübt,
sondern realisiert er Einkünfte aus der Übertragung seines Nutzniessungsrechtes auf eine andere Person,
so sind bei ihm diese Erträge abzüglich der Leistungen an den Grundeigentümer steuerlich zu erfassen,
falls diese Erträge betraglich grösser sind als die Leistungen an den Grundeigentümer. Ein negativer
Ertrag bzw. Verlust ist nicht abziehbar. Beim Grundeigentümer sind die erhaltenen Leistungen beim
Einkommen zu versteuern.

13.3.2.2.3 Abzug von Liegenschaftsunterhaltskosten
Die steuerliche Behandlung der Liegenschaftsunterhaltskosten richtet sich grundsätzlich nach der
Vereinbarung, die die Parteien im Einzelfall getroffen haben. In der Regel ist die steuerpflichtige Person
zur Vornahme des Abzuges berechtigt, die die Kosten trägt.

13.3.2.2.4 Schuldzinsenabzug
Die Schuldzinsen sind steuerlich bei derjenigen Partei zu berücksichtigen, die die Schuldzinsen effektiv
trägt. Das kann der nutzungsbelastete Grundeigentümer oder auch die nutzungsberechtigte Person sein.
Die Pflicht der nutzungsberechtigten Person zur Tragung von Schuldzinsen kann sich aus einem direkt mit
dem Hypothekargläubiger eingegangenen Schuldverhältnis ergeben; sie kann aber auch auf einer
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Vereinbarung mit dem nutzungsbelasteten Grundeigentümer beruhen.
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